
 

Synode 
vom 9.–11. Juni 2024 in Neuenburg 
 
 

Motion von Christoph Weber-Berg und Mitunter-
zeichnenden der Nordwestschweizer Kirchen  
AG / BL / BS / SO betreffend «Finanzplan EKS» 

Antrag 

Der Rat der EKS wird beauftragt, den Finanzplan der EKS unter Berücksichtigung der Fi-
nanzpläne der Mitgliedkirchen zu erarbeiten. Dabei muss insbesondere die Entwicklung der Mit-
gliederbeiträge auf die finanzielle Entwicklung der Mitgliedkirchen abgestimmt werden. 
 
  

8.1 

Aarau, 9. April 2024 
 
Der Motionär: Christoph Weber-Berg 
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Begründung 

Gemäss Art. 12, Abs. 1 des Finanzreglements der EKS hat der Rat der Synode an der Herbst-
synode einen Finanzplan zu unterbreiten. Art 12, Abs. 3 hält fest: «Der Finanzplan berücksich-
tigt die finanzielle Entwicklung der Mitgliedkirchen.» 
 
Aufgrund der absehbaren Entwicklung der Mitgliederzahlen sind die Mitgliedkirchen der EKS mit 
zunehmenden finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Sie weisen die zu erwartende Ent-
wicklung in ihren Finanzplänen aus. 
 
Der im November 2023 der Synode zur Kenntnis vorgelegte Finanzplan der EKS geht aktuell 
von gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen bis ins Jahr 2028 aus. Es ist nicht erkennbar, dass der 
Rat Art. 12, Abs. 3 des Finanzreglements – und damit die finanzielle Entwicklung der Mitgliedkir-
chen – berücksichtigt. Eine Möglichkeit, die von den Mitgliedkirchen erwartete, finanzielle Ent-
wicklung im Finanzplan der EKS abzubilden ist, die Finanzpläne der Mitgliedkirchen zu aggre-
gieren und die Entwicklung der EKS Mitgliederbeiträge entsprechend zu begründen und 
anzupassen. 
 
Christoph Weber-Berg im Namen der Nordwestschweizer Kirchen AG / BL / BS / SO 


